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Einladung zur Sitzung 

des Rates der Stadt 

am Dienstag, dem 25.09.2018, um 15:00 

Sitzungsort: Sitzungssaal 1 des Rathauses 

 

a) öffentliche Sitzung 

 

1.   Fragestunde für Einwohner 

 

 

2.   Erklärung der Stadtverordneten bei Vorliegen von Ausschließungsgründen gem. § 31 

GO NRW 

 

 

3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates der Stadt 

am 08.05.2018 

 

 

4.   Einbringung des Haushaltes 2019 

- Zuleitung des Haushaltsentwurfs 2019 gem. § 80 Abs. 2 GO NRW an den Rat 

der Stadt 

 

 

5.  660/1 Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 

Jugend und Kultur" 

hier: Genehmigung einer "Dringlichkeit Entscheidung" nach § 60 Abs. 1 Satz 1 GO 

NRW 

 

 

6.   Mitteilungen 

 

 

7.   Anträge 

 

 

8.   Beantwortung von früheren Anfragen 

 

 

9.   Anfragen 

 

 

10.   Erklärungen 

 

 

 

b) nichtöffentliche Sitzung 

 

11.   Erklärung der Stadtverordneten bei Vorliegen von Ausschließungsgründen gem. § 31 

GO NRW 

 

 

12.   Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt 

am 08.05.2018 

 

 

13.   Mitteilungen 

 

 

14.   Anträge 

 

 



15.   Beantwortung von früheren Anfragen 

 

 

16.   Anfragen 

 

 

17.   Erklärungen 

 

 

 

 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister 



Bekanntmachung 

des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ASK 

zum 31. Dezember 2017 

mit Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW Herne 

 

1. Jahresabschluss 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ASK 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 beschlossen: 

1.  Der Jahresabschluss 2017 wird in der vorgelegten Form genehmigt. 

2.  Die Verbuchung des Jahresüberschusses erfolgt wie von der Betriebsleitung    

 vorgeschlagen. 

3. Aufgrund des uneingeschränkten Prüfungsvermerkes des Wirtschaftsprüfers wird 

der Betriebsausschuss gem. § 4 c der Eigenbetriebsverordnung entlastet. 

     

2. Bestätigungsvermerk 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 

ASK Kamp-Lintfort. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 

hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schumacher und Kollegen GbR, 

Kempen, bedient. 

 
Diese hat mit Datum vom 09.04.2018 den nachfolgend dargestellten 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

„Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des ASK 

Kamp-Lintfort, Servicebetrieb für Abfallentsorgung, Straße, Kanal, Grünflächen, Spiel- 

und Sportplätze, Friedhöfe für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 

2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 

Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden 

landesrechtlichen Vorschriften und den Regelungen in der Betriebssatzung liegen in 

der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Meine 

Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 

über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 

Lagebericht abzugeben. 



 

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 

auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche 

Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 

Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 

von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 

Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 

 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt“. 

 

 

„Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden 

landesrechtlichen Vorschriften und den Regelungen in der Betriebssatzung und 

vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht im Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 

 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Schumacher & Kollegen GbR ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 

durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 



 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 

Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 

ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  

 

Gemeindesprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 

 

Im Auftrag 

 

Thomas Siegert 

 

 

3. Offenlegung des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen ab 01.10.2018 bis zum 31.12.2018 

bei der Stadt Kamp-Lintfort, Tiefbauamt, Zimmer 426, zu den Dienstzeiten zu 

jedermanns Einsicht aus. 

 

Kamp-Lintfort, den 06.09.2018 

 

 

 

Lefarth  

Betriebsleiter 

 

 

  

  



  

Bekanntmachung der wir4-Wirtschaftsförderung über den Jahresabschluss sowie 
Lagebericht zum 31.12.2017. 
 
 
wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und 
Rheinberg 
 
 
Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, 
Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt öffentlichen Rechts, wird mit 
einer Bilanzsumme von 969.425,38 € und einem Jahresfehlbetrag von 376.646,27 
€ festgestellt.  

 
Die Gewährträgerin und die Partner haben gemäß § 2 Abs. 3 der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe des 
Fehlbetrages zu leisten. Der Fehlbetrag des Jahres 2017 beträgt 376.646,27 €. 
Auf diesen Jahresverlust haben die Gewährträgerin und die Partner im laufenden 
Jahr Vorschusszahlungen in Höhe von 407.400 € geleistet. 

Der Jahresfehlbetrag 2017 wird durch Einzahlung und Entnahme aus der 
Kapitalrück-lage ausgeglichen. Die für das Jahr 2017 über den Jahresfehlbetrag 
bereits geleisteten Einzahlungen werden den Städtepartnern zurückerstattet. 

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VGL Vinken-Görtz-Lange und Partner, Duisburg, 
vertreten durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Dirk Weber, hat am 01. Juni 2018 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-
Vluyn und Rheinberg AöR, Moers, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 
31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 



Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des 
gesetzlichen Vertreters der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung“ vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Anstalt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen 
Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit 
 
 vom    01. Oktober   bis   31. Oktober 2018 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der 
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Moers, 29. August 2018 
 
 
 
Brigitte Jansen 
   Vorstand 



 

Bekanntmachung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 
über den Jahresabschluss sowie Lagebericht zum 31.12.2017 
 
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Die Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark GmbH hat am 06.07.2018 
den Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 

„Der Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH zum 31.12.2017 
wird mit einer Bilanzsumme von 7.411.146,82 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 
325.581,27 Euro festgestellt.  
 

Die Gesellschafter leisten eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 
325.581,27 Euro. Auf diesen Jahresverlust haben die Gesellschafter im Jahr 2017 
bereits Zahlungen in Höhe von insgesamt 354.300,00 Euro geleistet.    

Der Jahresfehlbetrag 2017 wird durch Einzahlung und Entnahme aus der Kapitalrücklage 
ausgeglichen. Die für das Jahr 2017 über den Jahresfehlbetrag bereits geleisteten Ein-
zahlungen werden den Gesellschaftern zurückerstattet. 

Außerdem verpflichten sich die Gesellschafter, auch den Jahresfehlbetrag für das Jahr 
2018 durch eine spätere Einlage in die Kapitalrücklage auszugleichen.   

Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung Entlastung für das Ge-
schäftsjahr 2017. 
 

Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 
2017.“ 
 
 

 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft VGL Vinken-Görtz-Lange und Partner, Duisburg, vertreten 
durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dirk Weber, hat am 01. Juni 2018 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt: 
 

"Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Moers, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-



 

resabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen „Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung“ vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet. 
 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Ohne unsere Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen der Ge-
schäftsführung im Lagebericht hin. Dort ist unter Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung ausgeführt, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der finanziellen Un-
terstützung der Gesellschafter abhängig ist." 
 

 



 

 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

 vom  01. Oktober bis  31. Oktober 2018 
 

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der 
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Moers, den 29. August 2018 
 
 
 
 
Brigitte Jansen     Wolfgang Thoenes 
Geschäftsführer      Geschäftsführer 



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 

 

 
„Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3226048381 (alt: 126048381) der Sparkasse 
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 20. August 2018 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 4211067386 (alt: 111067385) der Sparkasse  
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 22. August 2018 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3202421701, 3202463109 und 4201166925 
der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Der 
Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung der 
Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Duisburg, den 28. August 2018 

 

 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3203036367 der Sparkasse  
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 31. August 2018 

 

 
Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 4255092001 (alt: 155092000) und 
4255004089 (alt: 155004088) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt werden. 

 

Duisburg, den 5. September 2018 

 

 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3202367292 der Sparkasse  
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 11. September 2018 

 

 
  



 
 

 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3202873034, 3202086439, 3262070430 (alt: 162070437) und 3226064164 (alt: 
126064161) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für 
kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 20. August 2018 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3758638856 (alt: 28638856), 4203140993 (alt: 103140992), 3203119395 (alt: 
103119392), 3202817015, 3202283994, 3202432963 und 3202432989 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfol-
gerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 31. August 2018 
 
 
 

Sparkasse Duisburg 

Der Vorstand“ 
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